
1.	Teilnahmeberechtigung/ 
	 Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind die erfolgreichen Absolventen 
des Staatsexamens 2017 einer medizinischen Fakultät  
der Schweiz, sofern sie bei Antragstellung mindestens  
25 Jahre alt sind (Geburtsdatum vor dem 1.12.1992) und 
die Schweizer Staatbürgerschaft besitzen. Der Schweizer 
Staatsbürgerschaft gleichgestellt sind die Ausländeraus-
weise B und C. Das Bestehen des Staatsexamens muss 
mittels Kopie des Prüfungsbescheides bestätigt werden.

2.	Voraussetzungen zum Erhalt  
	 des Förderbeitrages
Der Unterstützungsbeitrag der Versicherung der Schwei-
zer Ärzte Genossenschaft im Umfang von CHF 2’400 kann 
nur geleistet werden, wenn für das Jahr 2017 ein AHV- 
pflichtiges Einkommen besteht. Die Vorsorgeförderung 
2017 ist auf maximal 100 Jungärzte begrenzt. Die Förder-
beiträge werden in der Reihenfolge der Versicherungs- 
bestätigungen (massgebend ist das Annahmedatum des 
Versicherungsabschlusses) vergeben. Als spätestes Ein-
gangsdatum der Antragsunterlagen gilt der 11. Dezember 
2017 (Eintreffen bei der Versicherung der Schweizer Ärzte 
Genossenschaft).

3.	Idee der Aktion/Förderbeitrag
Die Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft 
leistet im Jahr 2017 einen einmaligen Förderbeitrag im 
Umfang von CHF 2’400 für eine beschränkte Anzahl von 
erfolgreichen Absolventen des Staatsexamens. Das regel-
mässige und strukturierte Ansparen von Vorsorgever- 
mögen lohnt sich auch in der momentanen Tiefzinsphase. 
Mit dem Förderbeitrag soll der Startschuss zum frühen 
Sparprozess gelegt werden.

Der Förderbeitrag ist aufgeteilt in zwei Komponenten:  
Erstens die Übernahme der ersten Versicherungsprämie 
im Umfang von CHF 1’200 sowie die Leistung einer Zusatz-
zahlung im Umfang von CHF 1’200 auf die Vorsorgepolice. 
Das gesamte Vorsorgeguthaben geht definitiv auf den 
Versicherungsnehmer über, wenn die Jahresprämie 2018 

Zusatzbedingungen für die Aktion 
«Vorsorgeförderung für Jungärzte»

(per Fälligkeit 1.3.2018 oder 1.4.2018) durch den Versiche-
rungsnehmer fristgerecht überwiesen worden ist. Wird 
die Jahresprämie 2018 nicht fristgerecht überwiesen, wird 
die Vorsorgepolice per Beginn aufgehoben und die ge-
leisteten Förderbeiträge gehen zurück an die Versiche-
rung der Schweizer Ärzte Genossenschaft.

4.	Steuern
In gewissen Kantonen unterliegt der Förderbeitrag der 
Schenkungssteuer. In den meisten Kantonen ist der För-
derbeitrag jedoch steuerfrei. Die Versicherung der 
Schweizer Ärzte Genossenschaft empfiehlt, diesem Um-
stand beim Ausfüllen der nächsten Steuererklärung Rech-
nung zu tragen.

5.	Vertragsgrundlagen, Unterlagen
Im Weiteren gelten die Vertragsgrundlagen für einen  
Abschluss des Produktes MediFlex 3a:
•	 Rechtsgültig unterzeichnete Offerte
•	 Rechtsgültig unterzeichneter Versicherungsantrag
•	 Rechtsgültig unterzeichnete Gesundheitserklärung
•	 Allgemeine Versicherungsbedingungen MediFlex 3a 	
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